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§ 88 LFG
 LFG - Luftfahrtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2021

 

Sicherheitszonenplan

§ 88. (1) Einen Bestandteil der Sicherheitszonen-Verordnung hat ein Plan der Sicherheitszone mit der Festlegung des

Flugplatzbezugspunktes und allfälliger Instrumentenanflugsektoren sowie mit besonderer Kennzeichnung der in dieser

Zone bereits bestehenden Luftfahrthindernisse zu bilden (Sicherheitszonenplan).

(2) Der Flugplatzbezugspunkt ist ungefähr in der Mitte des Systems der Start- und Landeflächen festzulegen.

(3) Instrumentenan ugsektor ist ein für An- und Ab üge bei schlechten Sichtverhältnissen bestimmter Luftraum über

einem Geländesektor, dessen Mittellinie die An- und Ab ugrichtung bildet. Die Instrumentenan ugsektoren sind unter

Bedachtnahme auf die Flugsicherheit festzulegen.
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